
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 14 NÖ ROG 2014
Flächenwidmungsplan

 NÖ ROG 2014 - NÖ Raumordnungsgesetz 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.01.2026

1. (1)Der Flächenwidmungsplan hat das Gemeindegebiet entsprechend den angestrebten Zielen zu gliedern und die

Widmungsarten für alle Flächen festzulegen oder nach Maßgabe des § 15 Abs. 2 kenntlich zu machen. Für

übereinanderliegende Ebenen dürfen verschiedene Widmungsarten festgelegt werden.

2. (2)Bei der Ausarbeitung und Änderung von Flächenwidmungsplänen sind folgende Planungsrichtlinien

einzuhalten:

1. 1.Bei der Widmung von Bauland sind gemäß § 17 geeignete Maßnahmen zur Baulandmobilisierung sowie

zur flächensparenden Inanspruchnahme anzuwenden.

2. 2.Bei allen Widmungsmaßnahmen sind deren Verkehrsauswirkungen abzuschätzen und es ist auf eine

funktionsgerechte Anbindung an die bestehenden Verkehrsstrukturen zu achten. Die Verkehrsanbindung ist

so vorzunehmen, dass

-unter Berücksichtigung der regionalen und lokalen Gegebenheiten ein möglichst hoher Anteil des

zusätzlichen Verkehrsaufkommens im Umweltverbund (zu Fuß, Rad, Öffentlicher Verkehr) abgewickelt

werden kann,

-die größtmögliche Vorsorge für die Verkehrssicherheit getroffen wird,

-die übergeordnete Verkehrsfunktion von Landesstraßen, insbesondere bei Ortsumfahrungen und

Freilandbereichen, durch Anbau und Grundstückszufahrten nicht beeinträchtigt wird und

-keine unzumutbaren Störungen für andere Nutzungen bewirkt werden.

Wenn eine funktionsgerechte Anbindung erst durch zusätzliche Maßnahmen im Verkehrsnetz erreicht

werden kann, so ist die Umsetzung dieser Maßnahmen möglichst flächensparend sicherzustellen. Die

Verkehrsauswirkungen dürfen die zum Zeitpunkt der Widmungsmaßnahme vorhandene Verkehrsqualität im

umgebenden Straßennetz nicht wesentlich beeinträchtigen und für die jeweilige Straßenkategorie nicht

unverhältnismäßig sein. Erforderlichenfalls ist die Anzahl der zulässigen Fahrten von mehrspurigen

Kraftfahrzeugen pro Baulandfläche und Tag zu beschränken.

3. 3.Bei der Erstwidmung des Baulandes ist dessen Erschließung durch funktionsgerechte öffentliche

Verkehrsflächen vorzusehen. Bauland-Sondergebiet darf auch durch funktionsgerechte private

Verkehrsflächen erschlossen werden.

4. 4.Bei der Erstwidmung und der Änderung der Widmungsart des Baulandes sind eine ordnungsgemäße

Wasserversorgung und eine ordnungsgemäße Abwasserentsorgung als Grundausstattung sicherzustellen.

Lediglich bei kleinflächigen Erweiterungen von bestehendem Bauland, das nicht mit einer zentralen

(öffentlichen oder privaten) Trinkwasserversorgungsanlage ausgestattet ist, muss nur eine quantitativ und

qualitativ ausreichende Versorgung der Gebäude mit Trinkwasser aus Einzelwasserversorgungsanlagen

(ohne Aufbereitung) möglich sein.Bei der Widmung von Bauland-Sondergebiet ist eine Grundausstattung

nur dann sicherzustellen, wenn sie für den Verwendungszweck erforderlich ist.
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5. 5.Wohnbauland ist unter Berücksichtigung der örtlichen strukturellen Verhältnisse sowie der Ziele dieses

Gesetzes an bestehendes Siedlungsgebiet so anzuschließen, dass die bestehenden Siedlungsstrukturen in

ihrer Wirtschaftlichkeit verbessert werden und bereits baulich in Anspruch genommener Flächen sinnvoll

genutzt werden können. Im Falle einer Neuaufschließung ist Wohnbauland an bestehende Siedlungsgebiete

so anzuschließen, dass geschlossene und wirtschaftlich erschließbare Ortsbereiche entstehen.

6. 6.Bei der Festlegung von Widmungsarten ist die Vermeidung von wechselseitigen Störungen (insbesondere

von Störungen für Wohnbauland, Sondergebiet mit Schutzbedarf, Erholungsgebiete, Widmungen für

Erholungseinrichtungen sowie die gemäß § 10 Abs. 4 festgelegten ruhigen Gebiete in einem Ballungsraum

und auf dem Land gemäß Art. 3 der Richtlinie 2002/49/EG (§ 54) durch Auswirkungen wie Lärm, Licht, Staub,

Geruch anzustreben. Unter Berücksichtigung der bestehenden Nutzungen (wie etwa landwirtschaftlicher

Tierhaltung im Grünland, gewerblicher Lagerplatz für Baumaterialien), der bestehenden Widmungen sowie

der absehbaren Nutzungsentwicklung sind dabei folgende Regeln zu beachten:

1. a)Vorrangig sind ausreichende Abstände zwischen konfliktträchtigen Nutzungen sicherzustellen.

2. b)Erst wenn auf Grund der räumlichen Verhältnisse (bestehende Nutzungsverflechtung,

einschränkende topographische Verhältnisse u. dgl.) die Einhaltung von ausreichenden Abständen und

damit die Vermeidung erheblicher Nutzungskonflikte nicht möglich ist, sind geeignete und in ihrer

Wirksamkeit gleichwertige Maßnahmen zur Abschirmung sicherzustellen.

3. c)Sofern auf Grund bestehender Nutzungsstrukturen auch abschirmende Maßnahmen nicht möglich

sind, müssen Nutzungskonflikte durch Maßnahmen zur Beeinflussung der konkreten von den

betroffenen Widmungsflächen ausgehenden Auswirkungen unterbunden werden (Widmungszusätze,

Bebauungsplan, Verträge).

7. 7.Unbeschadet der Bestimmungen der Z 6 lit. b ist zwischen Bauland-Industriegebiet, Bauland-

Verkehrsbeschränktes Industriegebiet und Bauland-Sondergebiet mit vergleichbaren Zweckbestimmungen

einerseits und Wohnbauland, Bauland-Sondergebiet mit besonderem Schutzbedürfnis und

Erholungsgebieten bzw. Widmungen für Erholungseinrichtungen andererseits ein angemessener Abstand

einzuhalten.

8. 8.Standorte von bestehenden (auch land- und forstwirtschaftlichen) Betrieben sind in Abstimmung mit den

umgebenden Siedlungsstrukturen und deren Anforderungen zu sichern. Bei der Nachnutzung von

Standorten mit abgeschlossener betrieblicher Nutzung ist auf das allfällige Gefährdungspotenzial von

Altablagerungen und Altstandorten zu achten.

9. 9.Es ist ein angemessener Sicherheitsabstand von Betrieben im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 20 einerseits und

Wohngebieten, öffentlich genutzten Gebäuden und Gebieten, Erholungsgebieten und – soweit möglich –

Hauptverkehrswegen andererseits anzustreben. Im Bereich des angemessenen Sicherheitsabstands sind

nur solche Änderungen des Flächenwidmungsplans zulässig, durch die keine signifikante Verschlimmerung

der Folgen eines schweren Unfalls (insbesondere hinsichtlich der Anzahl der betroffenen Personen)

ermöglicht wird.

10. 10.Bei der Festlegung von Widmungsarten sind die Auswirkungen auf strukturelle und kulturelle

Gegebenheiten, das Orts- und Landschaftsbild sowie den Artenschutz abzuschätzen, in die Entscheidung

einzubeziehen und im Falle von maßgeblichen Auswirkungen ausgleichende Maßnahmen zu prüfen. Der

prägende Charakter und das prägende Erscheinungsbild von historisch oder künstlerisch wertvollen

Bereichen darf nicht beeinträchtigt werden.

11. 11.Bestehende oder geplante Ortskerne können als Zentrumszone im Flächenwidmungsplan festgelegt

werden. Dabei ist von den vorhandenen Nutzungsstrukturen und dem Erscheinungsbild auszugehen. Die

Planung neuer Zentrumszonen ist zulässig, wenn sie auf Grundlage eines verordneten

Entwicklungskonzeptes erfolgt und zumindest eine dichte Wohnbebauung bereits vorhanden ist. Die dafür

notwendigen Entwicklungsmaßnahmen müssen jedenfalls eine prozentuelle Verteilung der Flächen für

Wohnen, Naherholung, Verkehr, öffentliche Einrichtungen, Dienstleistungen inkl. Handel sowie soziale

Infrastruktur beinhalten und sichergestellt werden. Zentrumszonen dürfen nur innerhalb einer

bestehenden zusammenhängenden Siedlungseinheit mit mindestens 1.800 Einwohnern festgelegt werden.

Zentrumszonen dürfen auch in Ortschaften oder Teilen davon mit mindestens 1.000 Einwohnern festgelegt

werden, wenn in angrenzenden Ortschaften zumindest 800 Einwohner beheimatet sind. Dieser
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Einzugsbereich ist durch Gemeinderatsbeschluss bzw. übereinstimmende Gemeinderatsbeschlüsse

zuzuordnen. Zentrumszonen müssen weiters folgende Kriterien aufweisen:

-eine gute Verkehrsanbindung im individuellen und/oder öffentlichen Verkehrsnetz, welche auch die

Ansiedlung von Handelseinrichtungen zulässt,

-dichtere Baustrukturen als der Umgebungsbereich und einen Durchmischungsgrad von Wohn- und

anderen Nutzungen (z. B. öffentliche Einrichtungen, Büros, Handels- und Dienstleistungsbetriebe), der

über das in Wohngebieten übliche Ausmaß deutlich hinausgeht.

12. 12.Bei der Festlegung der Widmungsarten außerhalb von Ortsbereichen sind die für die landwirtschaftliche

Produktion gut geeigneten Flächen prioritär für diese Nutzung zu sichern. Zudem ist die

zusammenhängende landwirtschaftliche Flur in günstigem Zuschnitt zu erhalten und die Vernetzung

wertvoller Grünlandbereiche und Biotope (einschließlich ökologischer Vermeidungs-, Verminderungs- und

Ausgleichsmaßnahmen) sicherzustellen. Unter Berücksichtigung der vorrangigen Weiterentwicklung

bestehender Standorte dürfen Bauland und Grünlandwidmungsarten, mit landwirtschaftsfremden

Nutzungsmöglichkeiten (Grünland-Lagerplatz, Grünland-Sportstätte u. dgl.) nur dann außerhalb von

Ortsbereichen festgelegt werden, wenn

-die angestrebte Nutzung aus funktionalen Gründen oder auf Grund der Auswirkungen nicht innerhalb

oder im Anschluss an einen Ortsbereich angeordnet werden kann oder

-die angestrebte Nutzung an bestimmte Standortvoraussetzungen gebunden ist oder durch ein

überörtliches Raumordnungsprogramm vorgesehen ist.

13. 13.Kleinstsiedlungen können trotz mangelnder infrastruktureller Ausstattung als Gebiete für erhaltenswerte

Ortsstrukturen festgelegt werden. Dabei soll unter Bedachtnahme auf ihre Bedeutung und Charakteristik

die Schließung innerer Baulücken sowie die sinnvolle Abrundung nach außen erreicht werden.

14. 14.Sofern ein örtliches Entwicklungskonzept nichts anderes bestimmt, ist bei der Erstwidmung und der

Änderung der Widmungsart des Baulandes ab einer Fläche von einem Hektar unter Berücksichtigung der

Umgebung sowie der angestrebten Widmung zu prüfen, mit welchen Maßnahmen eine künftige Bebauung

in der Form sichergestellt werden kann, dass sie optimal den Anforderungen der Klimawandelanpassung,

der Naherholung, der Grünraumvernetzung und dem Oberflächenwassermanagement entspricht. Die

gewählten Maßnahmen sind in geeigneter Form sicherzustellen. Dies gilt nicht für jene Umwidmungen, für

die auf Grund der Bestimmungen des § 25 Abs. 4 eine strategische Umweltprüfung nicht erforderlich ist.(3)

Die Landesregierung hat durch Verordnung nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaften und unter

Berücksichtigung des die Gesundheit der betroffenen Bewohner belastenden Lärms den äquivalenten

Dauerschallpegel für die Widmungen Wohngebiet, Kerngebiet, Betriebsgebiet, Agrargebiet, Sondergebiet

und Gebiete für erhaltenswerte Ortsstrukturen zu bestimmen, auf den bei der Festlegung der Widmungsart

der verschiedenen Flächen im Lageverhältnis zueinander Bedacht zu nehmen ist.

In Kraft seit 01.01.2026 bis 31.12.9999
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